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Bericht des Ausschusses für öffentliche Wohlfahrt
betreffend das Gesetz, womit das O. ö. Krankenanstaltengesetz neuerlich abgeändert

wird (0. ö. Krankenanstaltengesetz-Novelle 1965).

"

(L - 242/3 - XIX)

Gemäß Art. 12 Abs. 1 Z.2 B-VG. 1929 ist in der>
Angelegenheiten der Heil- und Pflege anstalten die
Gesetzg'ebung über die Grundsätze Bundessache,
Landessache ist -die Erlassung von Ausführungsge-
setzen und die Vollzi.ehung.

Grundsatzgesetzlime- Regelungen in den Ange-
legenheiten der Heil- und Pflege anstalten enthält
vor allem das Krankenanstaltengesetz - KAG.,
BGBt. NI. 111957, in der Fassung der 1. Novelle zum
Krankenanstaltengesetz, 'BGBt. NI. 27/1958. Daneben
finden sich 'einschlägige grundsatzgesetzHche Rege-
lungen 'aber auch in anderen Bundesgesetzen, so im
Allgemeinen~ Sozialversicherungsgesetz - ASVG.,
BGB!. NI. 189/1955, in der geltenden Fassung, im
Gewerblichen Selbständigen- Pensionsversicherungs-
gesetz - GSPVG., BGBt. NI. 292/1957, und im Land-
wirtschaftlichen Z uschußren telllversicherung sge,setz
- 'LZVG., BGBt. NI. 293/1957. Diese in mehreren
Bundesgesetzen -enthaltenen Grundsatzbestimmun-
gen wurden im O. Ö. Krankenanstaltengesetz -
O. ö. KAG., LGB!. NI. 19/1958, in der Fassung der
O. ö: Krankenanstaltengesetz-Novelle 1961, LGBl.
NI. 49, ausgeführt.

In letzter Zeit hat der Bundesgesetzgebe:r neuer-
lich Grundsatz'bestimmungen' in Angelegenheiten
der BeH-· und Pflegeanstalten erlassen. Es sind dies:
a) die durch die 9. NoveHe zum ASVG., BGB!. NI.

13/1962, neu ge,faßte Bestimmung des § 480 Abs. 1
Z.9 ASVG., _

b) die Bestimmungen des § 14 Abos. 1 des Heeres-
versorgungsgesetzes - HVG., BGBI. NI. 27/1964,
und

c) die ,Bestimmung' des § 5 Abs. 7b der Straßenver-
kehrsordnung 1960 - StVO. 1960 in d'er Fassung
der Straßenverkehrsordnungsnovelle 1964 -
StVO.-Novelle 1964, BGBt. Nr. 204.

Der vorliegende Gesetzen'twurf enthält die Aus-
führungsbestimmungen zu diesen Grundsätzen.

narüber ihinaussieht der vorliegende Gesetzent-
wurf eine Novellierung der Bestimmungen der §§ 47
und 48 des O. Ö. Krankenanstaltengesetzes über den
Landesbeitrag'-zur teilweisen Deckung- -des Betriebs-
abganges der öffenHichen Krankenanstalten und der
Be.stimmungen der §§ 25 und 26 dies-es Gesetzes über
die allgemeinen und die höheren Gebührenklassen.
vor.

Hiezü ist im einzelnen zru bemerken:

Zu Art. 1 Z. 1 und 2:
Nach der Grundsatzbestimmung des § 16 Abs. 3

des Krankenanstaltengesetzes, BGBL Nr. 1/1957,

regelt die Landesgesetzgebung, unter welchen Vor-
aussetzungen neben der allg-emeinen Gebühren-
kla'sse andere Gebührenkl'assen e-ingerichtet werden
dürfen und weiters die Bedingungen, unter denen
geg-ebenenfalls ein PHegling in eine andere als in
die allgemeine Gebührenklasse aufzunehmen ist.

In A<usführung dieser Grundsatzbestimmung ist
derze-it in den §§ .25 und' 26 des O. Ö. Krankenanstal-
tengesetz€'s die Einrichtung von höheren Gebühren-
klassen und die Aufnahme von Personen in diese
höheren Gebührenklassen geregelt.

Nach dieser Reg'elung des O. Ö. Krankenanstalten-
gesetzes sind aUe nicht rr unbemittelten" oder
"minderbemittelten" Personen, die nicht von einem
der im § 45 des O. Ö. Kranken~nsta1tengesetzes auf-
geführten Versicherungsträger im Sinne des § 145
ASVG. in eine öffentliche Krankenanstalt einge·
wiesen werden, in -die höheren- Gebührenklassen
aufzunehmep.. Diese Regelung' trifft daher alle bei
einem der im § 45 des O. Ö. Krankenanstaltenge-
setzes aufg,eführten Versicherungsträger kranken-
versicherten Personen, wenn sie nicht vom Versiehe-
rungsträge-r im Sinne des § 145 ASVG. eing-ewiesen
werden, darüber hinaus aber alle jene Personen, die
bei einem anderen als den im § 45 des O. Ö. Kran-
,kenanstaltenges'etzes umschriebenen Versicherungs-
träg'ern im Rahmen der Sozialversicherung ode-r die
überhaupt nicht nach d'em Sozialversicherungsrecht
krankenversichert sind. ~u diesem Personenkreis
zählen vor allem d,ie Landes'-, und Gemeindebe-
amten, die in einem öffentlich-'remtlichen' Dienstver-
hältnis stehenden Landeslehrer und - soweit sie
nicht im Ausnahmefall doch bei einem d'er im § 45
des O. Ö. Krankenanstaltengese!zes aufgeführten
Versicherungsträger krankenversichert sind - die
Gewerbetreibenden, die 'Mitglieder der Kammer der
gewerblichen Wirtschaft und nicht in der Meister-
krankenkasse versich'ert sind, die Angehörigen, der
freien Berufe, die Geistlichen der katholischen Kirche
und der evangelischen Kirchen A. B. und H. B. sowie
die in der ILand-- und Fors,twirtschaft selbständig er-
werbstätigen Personen und deren mittätige Kinder.

Für die Unterbringl.l:ng von Pfleg1ingen in eine
höhere Gebüihrenklasse sind neben den höheren
Pflegegebühren auch die gemäß § 34 des O. o. Kran-
kenanstaltengesetzes nur in den höheren Gebühren-
klassen anfallenden Aufw-andsgebühren (AnstaIts-
gebühr, Arztgebühr und Hebammengebühr) zu ent-
richten, so daß mit der UrÜerbringung in e'in-er hö-
heren Gebührenklasse für den Pflegling bzw. dessen
Unterhaltspflichtige im Regelfalle bedeutende f.inan-
zieUe Belastungen verpunden sind.
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Diese finanzielle Belastung tritt in jenenr Fällen,
in denen wohl der Pfle'gl'ing b'Zw. dessen Unterhalts-
pflichtige nicht minderbemittelt sind, ihr Vermögen
aber die Existenzgrundlage doch nur in solcher
Weise bietet, daß eine Minderung desselben gleich-
zeitig eine Beeinträchtigung ihrer weiteren Existenz-
sicherung mit sich bringt, -besonders kraß: zutage.
Andererseits haben - wenn auch aus anderen Er-
wägungen - jene ,PflegHnge, die von einem der im
§ 45 d-es O. Ö. Krankenanstaltengesetze·s umschrie-
benen Versicherungsträger -in eine öffentliche Kran-
kenanstalt eingewiesen werden, nach- den geltenden
Bestimmungen des O. ö Krankenans'taltengesetzes
Anspruch ,auf Aufnahme, in die allgemeine Ge-
tüllIenklasse, und ZW<lTunabhängig davon, ob sie
minderbemittelt sind oder nicht.

Diese nach d'er geltenden Rechtslage gegebene
unterschiedliche Behandlung der in eine öffentliche
Krankenanstalt aufzunehmenden 'anstalts bedürftigen
Personen ist im übrigen auch unter dem Gesichts-
punkt des verfa~sungsgesetzHch. gewäihrleisteten
Gleichheitsrechte'S (Art. 7 B~VG. 1929, Art. 2 Staats-
grundge-setz) nicht unbedenklich, weil der Anspruch
von Personen,die nicht unbemittelt oder minderbe-
mitte.It sind, auf Aufnahme in die allgemeine Ge-
bührenklasse allein davon abhängig ist, ob sie zu
dem nach § 145 ASVG. begünstigten Personenkreis
gehören oder nicht ~

Ein Ve,rgleich mit' der Rechtslage ,in den anderen
IBundesländern zeigt überdies, daß nur das Wiener
KrankenanstaHengesetz eine inhaltlich mit den Be-
stimmun9'en der §§ 25 und 26 des O. Ö. Kranken-
anstaltelligesetzes übereinstimmende Regelung ent-
hält. In den Krankenanstaltengesetzen der übrigen
Bundesländer hingegen ist bestimmt, daß in eine
höhere Gebühflenklasse Personenr nur "auf eigenes
Verlangen" aufgenommen werden dürfen.

'Durch die vorgesehene Novellierung der §§ 25
und 26 des O. ö. Krankenanstaltengesetzes <sollen
die Bestimmungen des Gesetzes über die Aufnahme
von Personen in die einzelnen Gebührenklassen
einer öffentlichen Krankenanstalt der Rechtslage in
den übrig'en IBundesländern - außer Wien - an-
geglichen und damit die wohl nicht mehr länger ver-
tretbare unter,schiedliche Behandlung der in eine
öffentliche Krankenanstalt aufzunehmenden an-
staltsbedürftigen Personen hinsichtlich der Auf-
nahme in die einzelnen Gebührenklassen be,seitigt
werden.

Zu Art. 1 Z. 3 bis 6:

'Die sich beim 'Betrieb ,öffentlicher Krankenan-
stalten ergebenden Betriebsabgänge werden nach
den Bestimmungen der §§ 47 bis 49 des Ö. Ö. Kran-
keJ1lanstaltengesetzes teilweise durch den Landes-
beitrag gedeckt, u. zw. gemäß § 47 Abos.1 O. Ö. Kran-
kenanstaltengesetz in einem Ausmaß, das 60 v. H.
der Gesamtsumme der Betriebsabgänge aller öffent-
lichen Krankenanstalten entspricht. Hinsichtlich der
Aufte·ilung des Landesbeitrages auf die einzelnen
öffentlichen Krankenanstalten bestimmt § 47 in den
Abs. 4 bis 6.foigendes:

,,(4) Der Betrü;bsabgang wird nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen gedeckt:

a) Fünf Sechstel des Landesbeitrag-es werden so
aufgeteilt, daß für Jede Krankenanstalt zu-
nächst als' Vprzugsantcil 50 v. H. des lßetriebs-
abgangs -gedeckt werden. '

b) Darüber hinaus wird ein Sechstel des Landes-
beitra-g'€s nach folgendem Schlüssel auf die ein-
zelnen Krankenanstalten v-erteüt: Der zur Ver-
teilung bestimmte Betrag wird durch die Summe
der Jahresverpflegstage aUeran "de,r Abgangs-
deckung beteiligten Krankenanstalten geteilt
und für jede Anstalt mit der Summe ihrer
Jahresverpflegstage' vervielfacht."Der sich dar-
aus ergebende Betrag wird für j-ede Kranken-
anstalt nach 'Maßgabe de-s Abs. 5 zusätzlich zum
VOTzugsilnteil.(lit. il) g'e.......:ihrt (Belagsanteil).

(••) 'Der Belirgsanteil (Abs. 4) ist jedoch nur in
einem Ausmaß auszuschütten, daß' für keine Kran-
kenanstalt einschließlich des Bundeszuschusses
ein größerer Beitra,ggeleistet wird, als 90 v. H. des
Betriebsabgangs entspricht (Höchstdeckung).

(6) Erreicht die Summe aller gemäß Abs. 4 und 5
geleisteten Beüräge nicht das Ausmaß des Landes-
beitrag'es, so -ist die Differenz nach dem Verhältnis
'der Jahresverpflegstage auf jene Krankenanstal-
ten auf11uteilel1', die Höchstdeckung (Ahs. 5) nicht
erreicht haben. nie Verteilung ist solange fortzu-
setzen, bis aUe Mittel.aufgebraucht sind (Restver-
teilung). Die- Bestimmung des Abs. 5 gilt auch für
die Restverteiiung."

Zum Zwecke der Aufbringung der Hälfte des Lan·
d,eSibeitrages haben die Gemeinden gemäß § 48 O. Ö.
Kr ankenansta Itenge,setz Kr anken ans tal tenbe iträge
zu leisten (Gemeindenanteü); dieser. Gemeind'enan-
teil wird nach den näheren Bestimmungen des Abs. 2
dieses Paragraphen auf die Gemeinden im Verhältnis
der f.inanzkraft aufgeteilt.

Soweit Gemeinden selbst Träger von öffentlichen
Krankenanstalten sind, haben sie neben dem auf sie
entfallenden Krankenanstaltenbeitrag auch noch, den
,durch den ILandesbeitrag nicht g'edeckten Betriebs-
abgang der von ihnen betriebenen öffentlichen Kran-
kenanstalten zu tragen.

Die spitale~halten!den -Gemeinden streben nun
schon seit langem eine Verminderung dieser "dop-
pelten" 'Belastung an. So wurde u. a. beantragt, die
spitalerhaltenden Gemeinden überhaupt von der
Verpflichtung zur Entrichtung von Krankenanstalten-
beiträgen zu befreien. Eine 'Solche Lösung wäre für
die übrigen Gemeinden aber finanziell nicht tragbar,

Erfahrung'sgemäß erhöhen skh die Betriebsab-
gänge der öffentlichen Krankenanstalten von Jahr
zu Jahr. Dadurdl werden die spitalerhaltenden Ge-
meinden in i,mrner größerem Ausmaß belastet Es
wir,d damit aber unerläßlich, den berechtigten Be-
strebungender 'spitalerhaltenden Gem~einden im ver-
tretbaren Umfange Rechnung zu tragen. Der vorlie-
gende Entwurf .sieht in diesem Sinne eine Erhöhung
des Landesbeitrages von 60 v. H. auf 67,50 v, H. der
Ges,amtsumme der' Betriebsabgänge aller" öffent-
lichen Krankenanstalten vor; damit im Zusammen·
hang wird der Aufteilungsschlüssel des Landesbei-
trag-es geändert. Durch d.ie damit bewirkte erhöhte
Deckung des Betriebsabganges der öffentlichen Kran·
kenanstalten durch den Landesbeitrag vermindert
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sich entsprechend auch die Belastung der spital er-
haltenden: Gemeinden.

Im Zus;a~menhang mit der Erhöhung d,es Landes-
beitrages von 60 v. H. auf 67,50 v. H. der Gesamt-
summe der Betriebsabgäng,e aller öffentlichen Kran-
kenanstalten' wird auch der Gemeinden'anteil ZUm

Landesbeitrag (KrankenanstaltenbeiträgeJ erhöht.
Die Gemeinden', die nach der geltenden Rechtslage

"30 v. H. der Gesamtsumme der Betriebsabgänge aller
öffentlichen Krankenanstalten, das i'st die Hälfte des
Landes'beitrages, aufzubringen habeni, werden nach
Art. 1 Z, 6 des Entwurfes in Hinkunft 32,50 v, H, der
Gesamtsumme I~r Betriebsabgänge aller öffentlichen
Kr:ankenans~a1ten, 'das ist ein Drittel der Erhöhung
des Landesbe-itrages, 'zu leisten haben .. Zwei Drittel
der Erhöhung des Landesbeilrages trägt das Lahd.
Damit wird ,die Belastung der Gemeinden, die bei
Erhöhung de,sLande'sbeitrages Von 60 v. H. auf 67,50
v. H. deT Gesamtsumme der Betriebsabgänge aller
öffentlichen 'Krankenanstalten unvermeidlich ist,
doch noch in vertretbaren Grenzen gehalten.

Ergänzend ist dazu noch festzustellen, daß, sich die
vorgesehene NoveUierung des § 47 O. ö. Kranken-
anstaltengesetz im Rahmen der einschlägigen Grund-
satzbe,stimmungen des Kranken1anstalt'engesetzes,
BGBl. Nr. 111957, in der Fassung der 1, Novelle zum
Krankenans~altengesetz, BGBL NT. 27/1958, hält.

Zu' Art. I Z. 7:

§ 480 Abs, 1 ASVG, regelt u, a" inwieweit die Be-
stimmungen des E~sten 'bis Achten Teiles des ASVG.
in der Krankenversicherung' der Bundesang'estellten,
auch soweit die Versicherungsanstalt der österrei-
chischen Eisenhahnen als Träger der Krankenver_
sicherung im Sinne 'des § 473 ASVG. in Betracht
kommt, und in der Meisterkrankenversicherung ent-
sprechend anzuwenden sind. Nach Abs. 1 Z. 9 dieses
Paragraphen in der bis zur 9. Novelle zum ASVG.,
BGBLNr.13/1962, geltenden,Passung waren.auf diese
Sonderversicherungen auch ,,§ 148 Z. 1,3 bis 7 über
die Beziehungen zu den' öffentlichen Krankenan_
stalten" entsprechend anzuwenden.

Durch Art. V Z, 50 lit. c der 9, Novelle zum ASVG,
hat § 480 "'bs, 1 Z, 9 ASVG. folgenden Wortlaut
erhalten:

,,9, Grundsatzbestimmung: § 148 Z, 1, 3 bis 7
über die Beziehungen zu den öffentlichen Kranken-
anstalten und' § 149 Abs. 2 über die Bezi'ehungen
zu den nichtöffentlichen Krankenanstalten;".
Es wurde damit der neue Grundsatz geschaffen,

daß auch die Bestimmungen des § 149 Abs, 2 ASVG,
auf die vorangeführten Sonderversicherungen: ent.
sprechend anzuwenden sind.

§ 149 Ahs, 2 ASVG, ist ebenfalls Grundsatzbe_
stimmung. Diese Grundsatz-bestimmung ist im gel-
tenden O. ö. KrankenanstaHengesetz im § 55 wie
folgt ausgeführt:

"Beziehungen der Krankenversicherungsträger zu
den Rechtsträgern privater Krankenanstalten.

(1) pie Beziehungen der Krankenversicherungs_
träger zu den 'Rechtsträg'ern nicht öffentlicher (pri-
vater) Krankenan,staltan sind durch privatrechtliche
Verträge zu regeln, die zu ihrer Rechtsgültigkeit der
schriftlichen Form bedürfen.

I

(2) Die mit den Rechtsträgern privater gemein-
nützig'er Krankenanstalten zu vereinbarenden Pfle-
gegebührenersätze dürfen nicht niedriger sein als
diejenigen, die vom, gleichen Versicherungsträger
an den Rechtsträger der n~chstgelegenen öffentlichen
Krankenanstalt mit gleidl'arltigen oder annähernd
gleichwertig'en Einrichtungen geleistet werden.

(3) Im übrigen gelten die Bestimmungen, des § 42
sinngemäß aüch für die Beziehungen der Kranken-
versicherungsträger zu den Rechtsträgern der pri-
vaten Krankenanstalten."

Der vorg-esehene neue Abs. 4 des § 55 ergänzt
diese Bestimmungen rinAusführung des neUen Grund-
satzes des § 480 Abs, 1 Z, 9 ASVG,

Zu Art. 1 Z. 8:

a) Mit A'rt. 1 Z, 7 der StVO:-Novelle 1964, BGBL
NT. 204, wurde der § 5 der StVO, 1960 u, a, durch
folgende Abs, 7 'a und 7 b ergän'zt:

,,(7 a) Zum Zwecke einer Blutabnahme sind die
Organe der Straßenlaufsicht berechtigt, die im
Abs. 4 genannten Personen erforderJ1chenfalls
auch einem diensthabenden' Arzt einer öffent-
lichen Krankenanstalt vorzuführen. D.ieser hat in
den FäHen der Abs,. 6 und 7 eine Blutabnahme
zum Zwecke der Bestimmung des Blutalkoholge_'
haltes vorzunehmen.

(7b) Der Rechtsträger der öffentlichen Kran-
kenanstalt hat dem diensthabenden Arzt die zur
Blutabnahme erforderlichen. Einrichtungen der
Anstalt Zur Verfügung' zu steHen. Diese Bestim-
mung gilt als Grundsatzbestimmung gemäß
Art. 12 Abs, 1 Z, 2 des Bundes.-Vel:!assungsge_
setzes-. Sie trH't in jedem Bundeslande g-leichzeitig
mit dem' in dem betreffenden' Bundeslande er-
1assenen Ausführungsgesetz in Kraft. Die Aus-
führungsgesetze der 'ßundeslän-qer sind binnen
sechs Monaten zu erlassen (Art. 15Abs. 6 B.-VG.)."

Diese heiden Bestimmungen gehören inhaltlich
'Zwei verschiedenen Rechtsgebieten zu. § 5 Abs.
7 ader StVo, 1960 in der Fassung der StVO,-No-
velle 1964 ist eine Norm des Straß'enpolizei_
lechtes, der anschließende Abs. 7 b ist eine Norm
im Bereich des Kraukenanstaltenrechtes. Daraus
folgt, daß der diensthabende Arzt 'einer öffent-
lichen Krankenanstalt, der eine Blutabn'ahme auf
Gflund der 'Vorzitierten Bestimmung des § 5
Abs, 7 ader StVo, 1960in der Fassung der StVO,-
Novelle 1964 vornimmt, hiebei nicht 'als Organ
der Krankenanstalt, sondern als Sachverständiger
in Vollziehung der ~tVo, 1960 tätig wird, Die im
Zusammenhang mit der Blutabnahme durch einen
diensthabenden Arzt einer öffentlichen Kranken.
anstalt entstehenden Kosten - so das Entgelt
des Arztes als Sachverständiger, das, Entgelt für
Hilfskräfte, di.e der Arzt allenfalls b8.tz.tehen muß
(assistierende Schwester), Sowie, die Kosten- für
verbrauch bare Sachen (Injektionen, Medika-
mente, SUblimatlösung, Watte und dgl.) _ sind
daher vom Arzt als Sachverständigen bei der im
konkreten Falle zur VO]j.ziehung der StVO, 1960
zuständigen Behörde anzusprechen. Dies auch
dann-, wenn etwa Hilfskräfte und- verbrauch-bare
?,achen von ,der Krankenanstalt dem,Arzt zur V'er-
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fügung gestellt werden. D~e Entscheidung über
solche Ansprüche ist ebenfalls Vollziehung der
StVO. 1960. Gesetzliche Regelungen hierüber
können, weil die Gesetzgebung in Angelegen-
;heiten der Straßenpolizei gemäß Art. 11 Abs. 1
Z. 4 B-\VG. 1929 Bundessache ist, durch Landes-
gesetz nicht getroffem werden.

In Ausführung zur Grundsatzbestim~ung des
§ 5 Abs. 7 b 'der StVO. 1960 in der"Fassung der
StVO.-Novelle 1964 wird im neuen § 56 ades
O. ö. Krankenanstaltengesetzes daher auch nur be-
,stJimmt, ,daß 'gegebenenfalls der Rechtsträger der
öffentlichen Kl'ankenanstalt dem diensthabenden
Arzt die 7.11r Blutabnahme erforderlichen Ein-
richtungen der Anstalt zur Verfügung zu stellen
hat. Unter Einrichtungen ,im Sinne dieser Ge-
setzessteUe können - wie aus den obigen Aus-
führungen folgt - nur Idie Räumlichkeiten der
öffentlichen K'rankenanstalt samt Inventar und
die zur 'Blut:abnahme erforderlichen Hilfsmittel,
soweit es sich um unverbrauchbare Sachen han-
delt (z. B. Injektionsspritzen), verstanden werden.
Der Mehr,aufwand, der den Rechtsträgern öffent-
licher Krankenanstalten durch diese Verpflich~
tung allen'fSllls entstehen könnte, kann nur ganz
ger,ingfügig sein, zumal die in Bet,racht kommen-
den Einrichtungen- der Krankenanstalt ohnedies
für den diensthabenden Arzt als Org'an der An-
stalt 'hereitgehalten werden müssem

Es wäre nun wohl möglic11, in das O. Ö. Kran-
kenanstaltenge;setz auch Bestimmungen über die
Tragung dieses allfälligen- Mehraufwandes (etwa
durch diejenigen Personen, -bei denen die Blut-
abnahme durchgeführt wird) ,aufzunehmen. Die
Einbringung dieses Mehraufwandes müßte -
weil es sich hiebei um Kosten handeln würde, die
inVollziehung des O. Ö. Krankenanstaltengesetzes
entstehen - jedoch nach den Be'stimmungen· des
O. Ö. Kranken,anstaltengesetzes erfolgen. Der da-
mit verbundene VerwaItungsaufwand stünde
dann aber in keinem vertretbaren Verhältnis
'mehr zu den allfälligen Mehraufwen1dungen der
Krankenanstalt. Es wurde daher aus verwaltungs-
ökonomischen Erwägungen davon abgesehen, die
Kostenfrage in diesem Sinne zu regeln. ".

b) Das Heeresversorgungsgesetz, EGBL Nr. 27/1964,
regelt die Versorgung def den Präsenz.dienst
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leistenden Wehrpflichtigen und ihrer Hinterblie-
benen. Dieses Gesetz sieht u. a. auch Leistungen
der Heilfürsorge durch Pflege in einer Kranken·
anstalt' vor. !Damit im Zusammenhang enthält
§ 14 Abs. 1 dieses Gesetzes folgende Grundsatz-
bestimmung:

,,(1) Grundsatzbestimmung. Für die Pflege in
einer Krankenanstalt gelten gemäß' Artikel 12.
A'bs. 1 Z. 2 des 'Bundes~'Verfa'Ssungsgesetzes in
der Fassung von 1929 folgende Grundsätz'e:

Den öffentlichen Krankenanstalten sind die
behördlich festgesetzten Pflegeg~bührelll der all-
gemeinen GebÜ'hrenklasse zu ersetzen. Wird die
Anst8ltspflege weder in einer öffentlichen Kran~
kenanstalt noch in einer Anstalt des Bundes
durchgeführt, so ist die Höhe des Anspru~es auf
Ersatz der Verpflegskosten durch privatrechtliche
Verträge allgemein oder für be'sondere Fälle zu
regeln. SoIche Ubereinkommen 'bedürfen, wenn
sie von einem Landesinvalidenamt abges.chl'Üs-
sen werden, \der Genehmigung durch das Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung'."

Die Ausführungsbestimmungen zu § 14 Abs. 1
des, Heeresversorgungsgesetzes enthält der vor-
gesehene neue § 56 b d,es O. ö. KrankeI1'anstalten~
gesetzes. C>

Zu Art. 2:

Da die Krankenanstaltenbeiträge jeweils für ein
Kalenderjahr zu berechnen sind, ist es erforderlich,
das Inkrafttreten der Bestimmungen des Art. 1 Z. 3
bis 6 gesondert zu regeln. Der Entwurf sieht daher
vor, daß diese Bestimmungen erstmals bei Deckung.
des Be~riehsabganges für das Jahr 1965 anzuwenden
sind. Im übrigen soll die O. ö. Krankenanstalten-
gesetz·NoveUe 1965 mit dem Ablauf des Tag.es der
Kundmachung im Landesgesetzblatt für Oberöster-
reich in Kraft treten.

Der Ausschuß für öffentliche Wohlfahrt beantragt,
der Hohe Landtag möge das beigefügte Gesetz, wo-
mit das O. ö. Krankenanstaltengesetz neuerlich ab-
geändert wird (0. ö. Krankenanstaltengesetz-No-
velle 1965). beschließen.

Li n z, am 26. April 1965.

Plasser

Berichterst,atter
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Gesetz

von.

womit das O. ö. Krankenanstaltengesetz neuerlich abgeändert wird
(0. ö. Krankenanslallengeselz-Novelle 1965).

Der o. Ö, Landta-g hat in Ausführung der Grund-
sat!zbestimmungen

al des Krankenanstalteng,esetzes KAG.,
BGBL Nr. 1/1957: in der Fassung der I. Novelle
zum Krankenanslaltengesetz, BGBI. Nr. 27/1958,

b) des § 480 Abs. 1 Z. 9 des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgeselze'S - ASVG., BGBLNr. 189/1955,
in ,der 'Fassung der 9. Novelle zum Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz, iBGBl. NI. 13/1962,

c) des § 14 Abs. 1 des Heere,srversorgungsgesetzes
- HVG .. BGBL Nr. 27/1964, und

d) des § 5 Ahs. 7,b der Straßen'lerkehrsordnung 1960
- StVO. 1960,BGBL Nr. 159, In der Fassung der
Straßenverkehrsordnungsnovelle 1964 - St,va.-
Novelle 1964, BGBL Nr.-204,

beschlossen:
Artikel I.

•
Das O.Ö.Krankenanstaltengesetz, LGBLNr. 19/1958,

in -der Fassung der O. Ö. Krankenanstaltengesetz-
Novelle 1961. LGBL Nr. 49, wird wie folgt abge-
ändert:

I. Im § 25 entlallen die Abs. 2 bis 4 und im Abs. 1
die Absatzbezeichnung.

2. § 26 'hat zu lauten':

"Höhere GebÜhrenk.lassen.

(1) Neben der allgemeinen Gebührenklasse
können in öffentlichen Krankenanstalten Ge-
'bührenklassen mit höheren Pflegegebühren (hö-
here Gebührenklassen) nach Maßgabe der Be-
stimmungen des § 19 Abs. 1 lit. g err-ichtet wer-
den, wennodie Einrichtungen der Krankenanstalt
die Errichtung ~olcher Gebührentkla-ssen ennög-.
lichen.

(2) In die höheren GebÜlhrenklassen sind Per-
sonen nur über eigenes, Verlangen bzw. über
Verlangen' ihres gesetzlichen Vertreters aufzu-
nehmen. Die Aufnahme kann von der IBeihrin-
gung, e<inerschriftlichen YerpfHchtungsp.rklfimna
über die Tragung -der Pflege(Sonder}g'ebühren
sowie vom Erlag einer entsprechenden Yoraus-
za;hlun-g-abhängig '9'emachtwer~den,Uber die, aus
der Aufnahme in eine höhere Gebürhrell1klasse
folgeniden. Verpflichtungen ist die Person, die die
Aufnahme in die 'höhere Gehühreniklasse ver-
langt, bzw. ihr gesetzlicher Y,ertreter vorher in
geeigneter Weise' aufzuklären.



(a) Personen, die in die allgemeine Gebühren-
klasse aufgenommen werden wollen, dürfen
nicht deshalb abgewiesen werden, weil. nur in
Krankenzimmern' der höheren Gebührenklassen
,Betten unbelegt "sind."

3. Im § 47 Abs. 1 ist die Ziffer ,,60" zu ersetzen durch
,,67,50". "..
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4. § 47 Abs. 4 lit. a hat zu lauten:
"a) Es werdenl zunächst für jede Krankenanstalt

als Vorzugs anteil 50 v. H. ihres Betriebsab-
ganges gedeckt:".

5. Im § 47 Abs. 4 lit. 'b ihat -der einleitende Satz zu
lauten:

"Der durch die Aufteilung gemäß' lit. a nicht-
veribrauchte> Teil des ·Landesbeitrages wird nach
folgendem Schlüssel auf die einzelnen Kranken-
anstalten verteilt:".

6. § 48 Abs. 1 er,ster Satz hat zu lauten:
"Die Gemeinden haben zum Landesbeitrag (§ 47
Abs. 1) Krankenanstaltenbeiträge zu leisten, und
zwar in einer Höhe, die ,in der Summe 3.2,50 v; H.
der 'Gesamtsumme der Betriebsabgänge aller
öffentlichen Krankenanstalten en'tspri~ht."

7. Dem' § 55 wird als neuer Abs. 4 ang'efügt:
,,(4) Die Bestimmungen der Abs.l bis 3 s'ind auch

entsprechend anzuwenden' auf die Beziehungen
·der Rechtsträg'er nicht öffentlicher (privater)

-Kranken'anstalten zur Krankenversicherung- der
'Bundesangestellten, zur Versicherungsanstalt der
österreichischen :Eisenbahnen, soweit diese als
Träger der Krankentversicherung im Sinne des
§ 473 ACbs. 1 ASVG. in Betracht kommt, und Z1.l
den M'e,isterlkrankenkassen (§ 480 Abs. 1 Z. 9
ASVG. in derlFassung der 9. Novelle zum A:SVG.,
BGBI. Nr. 13/1962)."

8. Im Hauptstück E werden vor § 57 folgende §§
56 a und 56 beingefügt:

"Blutabnahme in yollziehung der Straßenver~
kehrsordnung 1960 - StVO, 1960 in der Fassung

der StVO.'Novelle 1964.

§ 56 a.

Hat ein diensthabender Arzte)ner öffentlichen
Krankenanstalt gemäß § 5 Abs. 7 a StVO. 1960,
BGBL Nr. 159, in der Fassung der StVO.-Novelle
1964, BGBI. INr. 204, eine 'Blutabnahme zum
Zwecke der Bestimmung des Blutalkoholgehaltes
vorzunehmen, so ist der Rechtsträger der öffent~
lichen Krankenanstalt verpflichtet, dem dienst-
habenden Arzt die zur Blutabnahme erforder~
lichen Einricbtungen der Anstalt zur Verfügung
zu stellen.

Anstaltspflege nach dem Heeres~
ve1rsorgungsgesetz.

§ 56 b.

(1) Wird einem Beschädigten nach, dem Heeres-
versorgungsgesetz, BGBL Nr. 27/1964, Anstalts-
pflege in einer öffentlichen Krankenanstalt ge-
leistet, so sind der öffentlichen Krankenanstalt
die gemäß § 38 festgesetzten Gebühren der all·
gemeinen Gebührenklasse zu ersetzen>.

I

"
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(2) Wird die Anstaltspflege weder in einer
öffentlichen Krankenanstalt noch in einer Kran-
kenanstalt des Bundes durchgeführt, so ist die
Höhe des Anspruches auf Ersatz der Verpflegs-
kosten durch privatrechtliehe Verträqe allgemein
oder für besondere rFälle zu regeln. Solche Uber-
einkommen -bedürfen', wenn sie von einem Lan-
desinvalidenamt abgeschlossen werden', der Ge-
nehmigung durch das Bundesministerium für so-
ziale Verwaltung."

Artikel 2,
(1) 'Die-Bestimmungen des Art. 1 Z. 3 his 6 sind

erstrrii:üs.b~i Deckung des Betriebsabganges für das
Jahr 1965 anzuwenden .

. (2) Die übrigen Bestimmungen des Art. 1 treten
mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung' im Lan-
desgesetzhlatt für Oberö'Sterreich in Kraft.
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Zu Art. 1 Z. 1 und 2 des Gesetzentwurfes:

'Übersicht über die derzeit bestehende Rechtslage.

1. Grundsatzbestimmungen:

a) § 16 Abs. 3 Krankenanstaltengesetz,
BGBL Nr. 1/1957:

,,(3) Durch die Landesgesetzgebung wird be-
stimmt, unter welchen. Voraussetzungen neben
der allgemeinen Gebührenklasse andere Ge-
bührenklassen eingerichtet werden dürfen. Die
Bedingungen, unter denen ein Pflegling in eine
andere als in die allgemeine Ge"Qührenklasse auf-
zunehmen ist, können durch die Landesgesetz-
gebung geregelt werden."

b) § 148 Z. I ASVG., BGBL Nr. 189/1955:
,,1. Die öffentlichen Krankenanstalten sind ver-

pflichtet, die gemäß § 145 eingewiesenen Er-
krankten in die allgemeine Gebührenklasse auf-
zunehmen,"

dazu: § 145 ASVG., BGBL Nr. 189/1955:

"Einweisung in eine öffentliche Krankenanstalt.
§ 145.

(1) Der Erkrankle isl, wenn Anstaltspllege
gemäß § 144 gewährt wird, in eine öffentliche
Krankenanstalt einzuweisen. Hiebei sind
Wünsche des Erkrankten insoweit zu berück-
sichtigen, als die Art der Krankheit es zuläßt
und dadurch kein Mehraufwand für den Ver-
sicherungsträger eintritt.

(2) In Fällen, in denen mit der Aufnahme in
die Anstaltspflege bis zur Einweisung durch
den Versicherungsträger ohne Gefahr für den
Erkrankten nicht zugewartet werden konnte,
ist die Aufnahme in eine öffentliche Kranken-
anstalt der Einweisung durch den Versiche-
rungsträger gleichzuhalten, sofern die übrigen
Voraussetzungen für den Anspruch auf An-
staltspflege gegeben sind. Die Krankenanstalt
zeigt dem Versicherungsträger die Aufnahme
binnen acht Tagen an."

11. O. ö. KTankenanstallengesetz, LGB\. NT. 19/1958:

,,§ 25.
Angemeine Gebührenklasse.

(1) In jeder öffentlichen Krankenanstalt muß eine
allgemeine Gebührenklasse bestehen.

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des § 21 über.
die Aufnahme von Pfleglingen in eine Krankenan-
stalt haben folgende Personen Anspruch auf Auf-
nahme in die allgemeine Gebührenklasse:
a) unbemiltelle Personen (§ 21 Abs. 2),
b) solche Personen, die entweder selbst oder für

welche die für sie Zahlungspflichtigen aus eige-
nen Mitteln höchstens die Pflegegebühren dieser

Gebührenklasse aufbringen können (Minderbe-
miltelle) ,

c) die gemäß § 145 ASVG. von einem Versiehe,
rungsträger (§ 45) in eine öffentliche Kranken-
anstalt eingewiesenen Personen.

(3) Plleglinge, die aus dem Grund des Abs. 2 lit. a
oder bAnspruch anf Aufnahme in die allgemeine
Gebührenklasse erheben, sind verpflichtet, dem
Rechtsträger der Krankenanstalt auf Verlangen Aus-
kunft über ihre Einkommens- und Vermögens ver-
hältnisse zu geben. Die Gemeinden sind verpflichtet,
bei der Uberprüfung solcher Angaben mitzuwirken.

(4) Die Landesregierung hat das Nähere zur Durch-
führung der Abs. 2 und 3 durch Verordnung zu
regeln.

§ 26.
Höhere Gebührenklassen.

(1) Neben der allgemeinenGebührenklasse können
in öffentlichen Krankenanstalten Gebührenklassen
mit höheren Pflegegebühren (höhere Gebühren-
klassen) nach Maßgabe der Bestimmungen des § 19
Abs. 1 lit. 9 errichtet werden, wenn die Einrich-
tungen der Krankenanstalt die Errichtung solcher
Gebührenklassen ermöglichen.

(2) Die höheren Gebührenklassen sind zur Auf-
nahme solcher Personen bestimmt, auf die die Vor-
aussetzungen de.s § 25 Abs. 2 lit. abis c nicht zu-
treffen.

(3) In die höheren Gebührenklassen können ferner
solche Personen aufgenommen werden, die ihre Auf-
,nahme dort verlangen, wenn in der Regel vorher
eine schriftliche Verpflichtungserklärung über die
Tragung der Pflege- und Sondergebühren beige-
bracht oder angemessene Vorauszahlung geleistet
wird. Vor der Aufnahme in die höhere Gebühren-
klasse ist der Erkrankte bzw. sein gesetzlicher Ver-
treter über den Umfang der Verpflichtungen, die
ihm aus der Aufnahme in die höhere Gebühren-
klasse erwachsen, in geeigneter Weise aufzuklären.

(4) Kann einem Pflegling einer höheren Gebühren-
klasse die Zahlung der Pflegegebühren und der
Sondergebühren nicht mehr zugemutet werden, ist
er in die allgemeine Gebührenklasse zu versetzen.

(5) Pfleglinge, die Anspruch auf die Aufnahme in
die allgemeine Gebührenklasse haben, dürfen nicht
ueslldlL dLgewiesen werden, weil nur in..Kranken-
zimmern der höheren Gebührenklassen Betten un-
belegt sind.

§ 45.
Versicherungsträger ..

(1) Versicherungsträger im Sinne der §§ 40 bis 44
sind die Träger der Krankenversicherung (§ 23
Abs. 1 ASVG.).
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(2) Im Rahmen der in den §§ 40 bis 44 gere geilen
Beziehungen zu den Rechtsträgern der öffentlichen
Krankenanstalten sind den Krankenversicherungs-
trägern gleichgestellt
a) die UnfaIIversiCherungsträger (§ 24 ASVG,j,
b) die PensionsversiCherungsträger (§ 25,ASVG,j,
c) die' Pensionsversicherungsanstalt der gewerb-

lichen WirtsChaft (§ 7 GSPVG,j und
d) die Landwirtschaftliche Zuschußrentenversiche-

rungsanstail (§ 8 LZVGj,

.

(s) Die Bestimmungen dieses Gesetzes - mit Aus-
nahme jener des § 40 ~ sind ferner entsprechend
anzuwenden auf die Beziehungen der Rechtsträger
der öffentlichen Krankenanstalten zur Krankenver-
sicherung der Bundesangestellten, zur Versiche-
rungsanstalt .der österreichischen Eisenbahnen, so-
weit diese als Träg,er der K:rankenversicherung im
Sinne des § 473 Abs, 1 ASVG, in Betracht kommt,
und zu den Meisterkrankenkassen (§ 480 Abs, 1 Z, 9
ASVG),"

•


